
Bebauungsplan ''Heistern" air ein Teilgebiet der Ortsgemeinde Elkenroth,
Gemarkung Elkenroth, Flächen aus der Flur 14 gemäß $ 9 Baugesetzbuch (BauGB)

vom 08.12.1986 (BGBL. l.S. 2253) zuletzt geändert durch Gesetz vom

22.04.1993 (BGBI. l.S. 466) gemäß $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz vom 14.12.1973 (GVBL. S. 419) zuletzt geändert durch Gesetz vom

31.01.1994 (GVBL. S. 153) und gemäß $ 86 der Landesbauordnung für Rheinland-
Pfalz vom 08.03.1995 (GVBL. S. 19).

#.'''\ Textliche Festsetzungen

Rechtsverbindl iche Festsetzungen sind im Bebauungsplan durch Zeichnung,
Farbe und Schrift gemäß der Verordnung tibet' die Ausarbeitung det''

Bauleltpläne und die Darstellung des Planjnhalts (Planzeichenverordnung 1990

PlanzV vom 18. Dezember 1990) und durch nachstehenden Text festgesetzt;

A. Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan gemä[3 $ 9 BauGB
$ 9 Abs- 1, Ziff. 1; Art und Maß der baulichen Nutzung

a) Gemäß den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung, zuletzt geändert
durch die 4. Vet'ordnung zur Änderung der Baunutzungsver'ordnung vom
23. Januar 1990 (BGBL. 1. S. 127) wird das Bebauungsplangebiet

geistern" als /\llgemeines wohngebiet (WA) gemäß $ 4

BauNVO festgesetzt.

b) Gemäß $ 17 (1) BauNVO wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 und

eine Geschoßflächenzahl (GFZI von 0,6 bel 2 Vollgeschossen
festgesetzt.

c) Die Zahl der Vollgesschosse(11) wird gemäß $ 17(4) BauNVO als
Höchstgrenze festgesetzt.
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$ 9, Abs. 1, Ziffer 2: Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Gnmdstiicksflächen

'x ungsplan ist oHëne Bauweiw(o) ßest©setzt. Es sind Einzelhäuwr und DWlhäuwr
zulässi&

b) Die übetbaubaren Gnuidstücksßächen sind duch Bau8enzen --.-- gekennzeichnet.

Ist die im Plan dalgnteHte überbaibare Fläche(GRZ 0,3) einwjeweili@n Grundsthkw

> 30 % der gesamten Gnmdstücksnäche, so darf'nw eine Fläche von 30 % bebaut werden.

Ist sie kleiner ausgewiesen, 80 gilt die ausgewiesene Fläche.

$ 9, Abs. 1, Zäher 3: Mindestgröße der Grundsüicke

Die Mindestgröße der Grundstücke wird auf 600 m: ßstguetzt

$ 9, Abs. 1, ziffer 4: Blechen fur Nebenanlagen, stellpläbc und Garagen fz'r IP /'f ' icJ{ 'd:

a) Ungeordnete Nebenanlagen undEiniichtungen, die dein Nutzungswerk der in dem Baugebiet gelegenen

Grundstücke oder dw Bau©bietw selbst dienen und die diner Eigenart nicht widersprechen, sind überall

aufden Grundstücken unter Beachtung des Bauordnung$rechts zulässig, mit Ausnahme der unter $ 9 Abs. l

ZiHer 10, Buchstabe b) genannten Flächen

b) Stellplatz und Gaiagon sind unter Beachtung des BauordnuWrwhts überall aufden Grundstücken

zulässig mit Ausnahme der unter $ 9, Abs. 1, Zißër 10 Buchstabe b) genannten Flächen.

$ 9, Abs. 1, ZiHer 6: 11öcbstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebieten

Die höchstzulässige &hl der Wohnungen im Baugebiet wird auf 6 Wohnungen je Gebäude beschränkt



g 9, Abs. ], Ziffer ]0: von der Bebauung freizuhaltende Flächen

a) Flächen(Sichtdreiecke), die aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht bebaut werden dürfen, sind an
wichtigen Einmündungspunkten im Plangebiet eingezeichnet. Die Bepflanzung der Sichtdreiecke ist nur
bis zu einer Höhe von max. 0,75 m über der angrenzenden Verkehrsfläche zulässig

b) Die Errichtung von Garagen, Nebenanlagen und Einrichtungen aufden nicht überbaubaren Grundstücks-
ßächen nach $ 23, Abs. 5, i. V. m. $$ 12 Abs. 6 und 14 BauNVO sowie Anlagen der Außenwerbung sind
innerhalb der Bauverbotszone des $ 22 Abs. l LSTrG nicht zulässig.

g 9, Abs. 1, Ziffer 11: Verkehrsflächen

Verkelnsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, z. B. verkehrsberuhigter Bereich,
Flächen für das Parken von Fahrzeugen sowie den Anschluß anderer Flächen an die Verkehrsflächen sind
entsprechend der Planzeichenverordnung gekennzeichnet



$ 9, Abs. l Ziffer 15: Grünflächen

Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum Anpflanzen sowie zum

Erhalten von Bäumen und Sträucher''n als Verkehrsbegleitgriin in der anbau
freien Zone det' Kreis- bzw. Landesstraße werden als öffentl sche

Grünflächen (ü Gr ; öffentliche Grünfläche) festgesetzt.

$ g, Abs. 1, Ziffer 16: Hasserflächen und Flächen air die Regelung des
Wasserabflusses

Die Flächen air den Ablauf des Ober"flächenwassers - Speicherkaskaden
system - sowie die .Flächen fur die Oberflächenwasserpufferung und

vet'sickerung sind im Plan entsprechend der Planzeichenverordnung
gekennzeichnet.

$ 9, Abs. 1, Ziffer 20: Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
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Ausgleichsfläche (AI )

Gemat'kung Elkenroth, Flur-Nr. 14

Flut'stuck-Nr. 272, 273, 280, 281 teilweise, ca. 2,11 ha

Zustand Niesen und Heiden mageren bis mittlerer
Standorte (272, 273, 280)
Die derzeit landwirtschaftl ich genutzt werden

Imjt vereinzelten Gehölzstrukturen, Weiden,
Traubenholunder)
Fichtenforst(Stangenholz bls mittleres
Baumholz)

Maßnahmen Extens i ve Wi esen und Weidennutzung

Max. 2 Mahdterm ine / Jahr

Gelegentliche Beweidung(l,ßVE/ ha)
Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutz
mitteln
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Umwandlung der Fichtenforste in Magen''grünland

Fichtenforst roden
Nurzelstöcke entfernen
Aufkommende Gehölzsukzession abholzen

Pflege (max. 1-2 Mahdtermine / Jahr)
Bevzejdung (ext. Bev/endung, l GVE / ha)

Einzeln eingestreute Struktur'en als Ansitz
warte erhalten und ergänzen.



Zi el Erhalt und Entwicklung magëret' Niesen und Heiden

Begründung Die Maßnahme, die zum Ausgleich der zu erv/artenden

Beeinträchtigungen getü'offen wird, soll mögt ichst
einen funktionalen Ausgleich herstellen, in dem der

Anteil an mageren, extensiv gepflegten Griinland-
flächen vet'bessert bzw. er'weiten wird.

Ausgleichsfläche A2

Grünstreifen mit Speicherkaskaden

Der ca. 4,50 - 6,50 m bt"ente Grünstreifen wird zur Abführung sowie
Versickerung des OberflächenNasset"s mit Speicherkaskaden versehen.

Die Grünfläche wird extensiv gepflegt (s. lqaßnahmen der' extensiven
Wiesennutzung).

Die Bepflanzung der Fläche erfolgt mit Hochstämmen und Sträuchern
gem. Pflanzenliste und punktuell (Gruppenpflanzung von 3 5 Stück)
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Ausgleichsfläche A3

Flur-Nr. 15, FI ursttjck-Nt'. 257

Flur-Nr. 14, Flurstück flr. 245/2 teilweise, 2/17 teilweise

Fläche air Ober'flächenwasserpufferung und -versickerung sowie Fläche
flip extensive Wiesen- und Heidennutzung

Zustand Riese / Weide mittleren Standortes die der'zeit

intensiv landwirtschaftl ich genutzt wird.

Maßnahme Das Oberflächenwasser aus einem Teilgebiet des
Bebauungsplanes ''Heistern-- wird in diese Fläche

eingeleitet, wo es bt'eitflächig versickern soll.
Es erfolgt eine extensive Wiesen- und Heidennutzung
(s. AI).

-lina r'.olle lr 'rn[)ian(rufen ia vnr}

Ziel Elntwicklung zu mageren Wiesen / Weiden

$ 9, Abs- 1, Ziffer 25 a + b BauGB: Flächen air das Anpflanzen von
Bäumen und Sträuchern sowie Bindungen air Bepflanzungen

a) Entlang der Erschließungsstraßen erfolgt alle 15 m die Pflanzung
e i nes Laubbaumes .
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b) Je angefangene 200 m: Grundstücksfläche, die nicht überbaut werden
darf, ist ein Laubbaum l. Ordnung oder ein hochstämmiger Obstbaum
zu pflanzen.

c) Zusätzlich sind je 100 m: angefangene Grundstücksfläche, die nicht
überbaut werden darf, ein Laubbaum ll. Ordnung oder eine Gruppe

von Sträuchern zu 5 Stück zu pflanzen.

d) Die Bepflanzung erfolgt unter Berücksichtigung der Pflanzenliste
CAnlage 1). Es dürfen nur Gehölze verwendet werden, die der
potentiellen, natiirl schen Vegetation entsprechen.

h ianrtunnia varh r'AI,h.l, '.

e) Fassaden ohne Fenster ( > 50 m:) sind zu begriinen

f) Dje Gehölzbestände entlang der L 286 und K 113 sind zu erhalten und
durch weitere Anpflanzungen zu einem ca. 10 m Schutzstreifen anzule
gen (Verkehrsbegleitgrlin).

g) Befestigte Flächen flip Zufahrten, Stellplätze, Wege und Hofflächen
meissen mit versickerungsfreundlichem Material (z.B. wassergebundene
Hegedecke, Schotterrasen, Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfugen

usw. ) hergestel l t werden .

1 1



$ 9, Abs l ziff 26: Aufschiittungen und Abgrabungen

Die Grundstiickseigentiimer haben die Anlage von Böschungen zur
Hergltellung der Stt'aßenkörper auf ihren Grundstücken zu dulden
Die Nutzung der Böschungen bleibt den Anl iegern iiberlassen.
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Anlage l

Pflanzenliste

Verbindliche Pflanzenliste als Pflanzbindungen der zu verwendenden Pflanzen
air das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern der Ausgleichs-, und

Entwicklungsmaßnahmen im Bebauungsplan ''Heistern'' der Ortsgemeinde
Elkenroth gem. $ 9 (1) Ziffer 25 a + b BauBG.

a) Bäume l. Ordnung

Bergahorn - Aceh' pseudoplatanus
Esche - Ft'axinus excelsior
Stleleiche - Quercus robur
Traubeneiche - Quercus petraea
Vogelkit'sche - Prunus avium

Hintere hde - Til ia cordata
Walnuß - Juglans t'egia

Bäume ll. Ordnung

Ebel'esche - morbus aucuparia
Hainbuche - Carpius betul us

Feldahot'n - Aceh campestre
Sandbirke - Betula pendula
Vogelkirsche - Prunus avium

Erle - Annus glutinosa

1 3



c) Sträucher

Hartriegel - Cornus sanguinea
Haselnuß - Coryl us avec l ana

Holunder - Sambucus nigra

lsleißdoFn - Cr'ataegus monogyna

Schlehe - Prunus spinoza

Faulbaum - Rhamnus frangula
Hundsrose - Rosa canina

Salweide - Sal ix caprea

Besenginster - Sarothamnus scopat'ius

Schneebal 1 - Viburnum opulus

Johannisbeere - Ribes sanguineum

d) Wandbegriinung

Efeu - Hedera hel ix

Geißblatt-Arten - Lonicera opec
Schlingknöterisch - Polygonum auberti i

b/inder Wein - Part'henocissus quinquefolia

e) Bodendecker

Efeu - Heder'a hel ix

Rosen-Arten - Rosa opec.

Spierstrauch-Arten - Spi:r'aea spec
Potentilla-AT'ten - Fingerstt'auch
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fl Obstbäume

Apfel-Sorten
Birnen-Sorten
Kirschen-Sorten
Pfl lumen-Sorten

1 5



Hochstämme / Stammbüsche: 3 x v 16/18 oder 18/20 cm StU

kleister: 2 x v 100/125, 150/175 cm

Sträucher: 2 x v 60/100 cm

Leichte Heisser: l x v 100/150 cm (Erle, Eberesche)

ß F +a tp'i--F öp. l v " 7n/an ." /q-h". Fl"i--"dop qr

zu Sortimentsarö3enHinweis r rTipn gro

hneeball )
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$ 9, Abs 2: Höhenlage der baulichen Anlagen

Die Höhe der Erdgeschoßfußböden der auf der Talseite der fertigen
Erschl ießungsstraßen l legenden Gebäude darf max. 60 cm und

mindestens 20 cm (gemessen in der Gebäudemitte) liber Oberkante

fertiger Gehweg betragen. Dte Höhe der Erdgeschoßfußböden der auf

der Bergseite der fertigen Erschl ießunsstraßen l legenden Gebäude

darf max. 20 cm tiber dem höchsten, angrenzenden nättirlichen Gelände
liegen. Bei ebenem Gelände ist eine Sockelhöhe von max. 50 cm tiber
angrenzender Oberkante fertiger Erschließungsanlage zulässig.

$ 9, Abs 7: Räumlicher Geltungsbereich

Die Grenzen des räumt schen Geltungsbereiches sind entsorechend der
Signatur in der Planzeichenverordnung PlanzV festgelegt.
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B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan gem
$ 9, Abs- 4 BauGB i.V. m. $ 86 LBau0

$ 86, Abs. 1, Ziff. 1: Festsetzungen liber die Gestaltung
baulicher Anlagen

r'\. a) Sämtliche Dächer im Plangebiet sind alg Sattel- oder idalmdächer
auszubilden.
Sattel- oder Walmdächet' mit höhenmäßig versetzten Dachflächen
einschl jeßi ich unterschiedlicher Dachneigung sind ebenfalls
zuläs s'ig.

b) Dle Dachnelgung darf 15 ' 50 ' betragen, Garagen und Carports
sind auch mit Flachdächer'n zugelassen.

c) Dachgauben tntissen zur Giebelselte einen Mindestabstand von 2,5 m
aufweisen und sind erst ab einer Dachneigung von 38' zulässig.

d) Bel talseits freistehenden Kellergeschossen, die nicht zu
wohnzwecken ausgebaut werden, ist die Außenansicht wie die
eines Hohngeschosses zu gestalten.

e) Einfriedungen von Vorgärten dürfen als luecken und offene Zäune
zu Nachbarn und Verkehr''sflächen eine Hohe von 100 cm nicht tiber
schreiten. Hierbei sind Sockel bis max. 30 cm Höhe zulässig.
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Sie werden, falls vorhanden, auf die Gesamthöhe angerechnet.
Riickwärtige Einfriedungen dürfen als Hecken und offene Zäune
bis 2u einer Höhe von 1,20 m erfolgen. Die Sockel dürfen hier
50 cm nicht übersteigen und werden, falls vorhanden, auf die
Gesamthöhe angerechnet.

f) Werbeanlagen sind grundsätzlich nur an der Stätte der Leistung
zul äs s'ig.
Werbeanlagen mit Wechsel- oder BI inkl icht bzw. sonstigen Stufen

oder Interwallschaltungen sind unzulässig.
Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 7 m ab Grundstticksniveau
nicht überschreiten.

g) Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden sind dle Kellergeschosse
grundwasserdicht,/degen driickendes Wasser auszuführen.
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Die übereinstimmung des texte ichen und zeichnerischen Inhalts der
Normurkunde mit dem Willen des Rechtsetzungsberechtigten sowie die

Einhaltung des fur Normgebung gesetzt ich vorgeschriebenen Verfahrens
wird hi et''mit bezeugt.

AUSFERTIGUNGSVERMER

Elkenroth, den /42. O{. 4 q?
Ortsgemeinde Elkenroth

q. ,4, /'/l:
Mockenhaupt - ]

Ortsbürgermeister
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